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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Siebzehnte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Hamburg-Nord
Vom 19. August 2010

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Laden-
öffnungsgesetzes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611),
geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in
Verbindung mit der Weiterübertragungsverordnung-Verkaufs-
zeiten vom 11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am
23. September 2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

§ 1

Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Hamburg-Nord

Verkaufsstellen im Bezirksamtsbereich Hamburg-Nord
dürfen am Sonntag, dem 26. September 2010, aus Anlass der
Veranstaltungen „Herbstmeile“ im Shopping-Center Hambur-
ger Meile und „Eppendorfer Kinder- und Familienfest“ auf 

dem Marie-Jonas-Platz in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
geöffnet sein.

§ 2

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt geän-
dert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt unberührt.

Hamburg, den 19. August 2010.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord
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Gesetz
zum Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrag

Vom 31. August 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem in der Zeit vom 1. Februar 2008 bis 11. Mai 2010 unter-
zeichneten Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrag wird
zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4 in
Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 31. August 2010.

Der Senat
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Präambel

Das Übereinkommen vom 9. September 1996 über die
Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein-
und Binnenschifffahrt, ratifiziert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2003 (BGBl. II S. 1799), bildet die Grundlage für die
Einführung einer international abgestimmten Regelung zur
Behandlung der in Deutschland auf allen dem allgemeinen
Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen in der Binnenschiff-
fahrt anfallenden Abfälle sowie für die Einführung einer inter-
national einheitlichen Finanzierung der Entsorgung der wich-
tigsten Schiffsbetriebsabfälle nach dem Verursacherprinzip.
Für öl- und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle ist eine übergrei-
fende internationale Organisation vorgesehen, innerhalb derer
eine innerstaatliche Institution je Vertragsstaat in der im Über-
einkommen vorgesehenen internationalen Ausgleichs- und
Koordinierungsstelle mitwirkt.

A r t i k e l  1

Innerstaatliche Institution

(1) Als verantwortliche innerstaatliche Institution gemäß
Artikel 9 des Übereinkommens vom 9. September 1996 und
Artikel 3.01 bis 3.03 Teil A, Kapitel III der Anlage 2 zu dem
Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung,
Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnen-
schifffahrt und dem hierzu ergangenen Ausführungsgesetz
vom 13. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2642) wird der Bilgenent-
wässerungsverband bestimmt, ein Wasserverband nach dem
Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsge-

setz – WVG) mit Sitz in Duisburg. Das Schifffahrtsgewerbe ist
in der innerstaatlichen Institution vertreten.

(2) Die innerstaatliche Institution hat folgende Aufgaben
wahrzunehmen:

– Organisation des Systems zur Finanzierung der Annahme
und Entsorgung öl- und fetthaltiger Schiffsbetriebsabfälle
in der Bundesrepublik Deutschland,

– Erhebung der Entsorgungsentgelte,

– Festlegung des Netzes der Annahmestellen (Beauftragung
von Entsorgungsunternehmen) auf dem Gebiet der Ver-
tragspartner und Bericht an die internationale Ausgleichs-
und Koordinierungsstelle,

– Regelung zur Einrichtung und zum Betrieb der Annahme-
stellen,

– Erfassung der Mengen der entsorgten öl- und fetthaltigen
Schiffsbetriebsabfälle und der erhobenen Entsorgungsent-
gelte,

– Überwachung der Kosten der Entsorgung,

– Kontrollen nach Teil A Artikel 3.03 Absätze 2 und 4 der
Anlage 2 zum Übereinkommen und,

– Mitarbeit in der internationalen Ausgleichs- und Koordi-
nierungsstelle und Leistung der von ihr festgestellten
Finanzausgleichsbeträge.

(3) Zuständigkeiten, die nach dem Übereinkommen vom
9. September 1996 anderen Landesbehörden des jeweiligen
Vertragspartners zugewiesen wurden, bleiben unberührt.

Staatsvertrag
über die Bestimmung einer innerstaatlichen Institution

nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 9. September 1996
über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt

(Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrag)

Die Länder im räumlichen Geltungsbereich nach Artikel 2
des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und
Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt
vom 9. September 1996 (BGBl. II S. 1799), namentlich

das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,
das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,

der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein,
im Weiteren Vertragspartner genannt,

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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A r t i k e l  2

Rechtsaufsicht

(1) Die Vertragspartner übertragen die Aufsicht über den
Bilgenentwässerungsverband gemäß § 73 des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG)
dem Land Nordrhein-Westfalen.

(2) Das Land Nordrhein-Westfalen bestimmt als zuständige
Aufsichtsbehörde das Fachministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen, das für das Recht der Wasser- und Bodenver-
bände zuständig ist.

(3) Die Aufsichtsbehörde legt den Vertragspartnern vor
Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres den Wirtschaftsplan
und den Jahresabschluss des Vorjahres des Bilgenentwässe-
rungsverbandes vor.

A r t i k e l  3

Kosten

Die Vertragspartner tragen die Kosten des Bilgenentwässe-
rungsverbandes, die ihm durch seine Aufgabenwahrnehmung
als verantwortliche innerstaatliche Institution entstehen und
stellen zusätzlich 1,5 % dieser Kosten für die Ausübung der
Rechtsaufsicht zur Verfügung. Diese Kostenpositionen werden
nach einem an Bevölkerungszahl und Steueraufkommen der

Länder orientierten Verteilerschlüssel (Königsteiner Schlüs-
sel), der an den räumlichen Geltungsbereich dieses Staatsver-
trages angepasst wird, auf die Vertragspartner umgelegt. Sofern
sich im Vollzug dieses Vertrages ergibt, dass für die Aufteilung
dieser Kosten auf die Länder abweichende Kriterien ermittel-
bar und maßgeblich sind, können die Vertragspartner,
frühestens jedoch drei Jahre nach dessen Inkrafttreten, eine
entsprechende einvernehmliche Anpassung des Verteilungs-
schlüssels vereinbaren.

A r t i k e l  4

Inkrafttreten

Dieser Staatsvertrag bedarf nach Zustimmung der verfas-
sungsmäßig zuständigen Organe der Vertragspartner der Rati-
fikation.

Dieser Staatsvertrag tritt an dem Tage in Kraft, an dem das
Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme
von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt in Kraft tritt
und zusätzlich die Ratifikationsurkunden der beteiligten Län-
der zu diesem Staatsvertrag vollständig bei der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen hinterlegt worden sind. Die
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen teilt den betei-
ligten Ländern die Hinterlegung der letzten Ratifikations-
urkunde mit.

Für das Land Baden-Württemberg
Stuttgart, den 11. Oktober 2008
gez. Tanja Gönner
Umweltministerin

Für den Freistaat Bayern
München, den 4. August 2008
gez. Dr. Otmar Bernhard
Der Staatsminister für Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz

Für das Land Berlin
Berlin, den 17. Juni 2008
gez. Ingeborg Junge-Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung

Für das Land Brandenburg
Potsdam, 21. August 2008
gez. Reinhold Dellmann
Der Minister für Infrastruktur und Raumordnung

Für die Freie und Hansestadt Bremen
Bremen, den 1. Februar 2008
gez. Dr. Reinhard Loske
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und Europa

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Hamburg, den 2. Juni 2008
gez. Anja Haiduk
Die Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt

Für das Land Hessen
Wiesbaden, den 28. Mai 2008
gez. Wilhelm Dietzel
Der Minister für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin, den 4. März 2008
gez. Dr. Harald Ringstorff
Der Ministerpräsident

Für das Land Niedersachsen
Hannover, den 8. Oktober 2008
gez. Hans-Heinrich Sander
Der Minister für Umwelt und Klimaschutz

Für das Land Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, den 16. November 2009
gez. Eckhard Uhlenberg
Der Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Für das Land Rheinland-Pfalz
Mainz, den 3. März 2009
gez. Margit Conrad
Die Ministerin für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Für das Saarland
Saarbrücken, den 17. März 2008
gez. Stefan Mörsdorf
Der Minister für Umwelt

Für den Freistaat Sachsen
Dresden, den 11. Mai 2010
gez. Frank Kupfer
Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

Für das Land Sachsen-Anhalt
Magdeburg, 10. Dezember 2008
gez. Petra Wernicke
Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt

Für das Land Schleswig-Holstein
Kiel, den 8. April 2008
gez. Peter Harry Carstensen
Ministerpräsident
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A r t i k e l  1

Dem in der Zeit vom 30. Oktober 2009 bis 30. April 2010
unterzeichneten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertra-
ges zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien und
Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern,
der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen
über den Beitritt des Landes Niedersachsen zur rechtsfähigen
Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“ wird zugestimmt. 

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft ver-
öffentlicht. 

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 in
Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt zu geben. 

Ausgefertigt Hamburg, den 31. August 2010.

Der Senat

Gesetz
zum Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages

zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen

und dem Land Niedersachsen über den Beitritt des Landes Niedersachsen
zur rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“

Vom 31. August 2010

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Minis-
terpräsidenten, das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertre-
ten durch den Ministerpräsidenten, die Freie und Hansestadt
Hamburg, vertreten durch den Senat, die Freie Hansestadt Bre-
men, vertreten durch den Senat, und das Land Niedersachsen,
vertreten durch den Ministerpräsidenten, schließen vorbehalt-
lich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen
Organe folgenden Staatsvertrag, der den Staatsvertrag zwi-
schen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Han-
sestadt Hamburg über die Errichtung von „Dataport“ als rechts-
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts vom 27. August 2003 (im
Folgenden Errichtungsstaatsvertrag) in der Fassung des Ände-
rungsstaatsvertrages für den Beitritt Bremens und Mecklen-
burg-Vorpommerns vom 18. Oktober 2005 bis 24. Oktober 2005
ändert.

A r t i k e l  1

Der Staatsvertrag wird wie folgt geändert:

1. Die bestehende Präambel erhält folgende Fassung:

„Es war gemeinsamer Wille der Landesregierung Schles-
wig-Holstein und des Senats der Freien und Hansestadt
Hamburg, die Datenzentrale Schleswig-Holstein, Anstalt
des öffentlichen Rechts (DZ-SH), und das Landesamt für
Informationstechnik (LIT-HH) sowie die Zentralstelle
Informations- und Kommunikationswesen der Bezirks-
verwaltung im Senatsamt für Bezirksangelegenheiten der
Freien und Hansestadt Hamburg (SfB-IuK) zu einer
gemeinsamen Einrichtung in der Rechtsform einer
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zusammen
zu führen. Hierdurch wurde die bestehende Kooperation
zwischen der DZ-SH und dem LIT-HH konsequent voll-
endet.

Die Gleichberechtigung der beiden Träger soll in einer
auf Dauer angelegten ausgewogenen Verteilung der
Kompetenzen mit qualifizierten Dauerarbeitsplätzen
unter Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen
und Männern ihren Ausdruck finden. 

Träger der Anstalt waren das Land Schleswig-Holstein
und die Freie und Hansestadt Hamburg jeweils zu
gleichen Teilen. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Schleswig-
Holstein wurden über die Kommunalen Landesverbände
(KLV) durch eine gesondert abgeschlossene Vereinba-
rung an dem Anteil des Landes Schleswig-Holstein wirt-
schaftlich beteiligt. Die Einbeziehung der KLV und die
Beteiligung der SfB-IuK sollen die Voraussetzungen
dafür verbessern, dass die neue gemeinsame Einrichtung
auch für kommunale Nutzungen eine gemeinsame Platt-
form bieten kann.

Für das Land Schleswig-Holstein und die Freie und
Hansestadt Hamburg wurde die neue Einrichtung zur
zentralen Dienstleisterin auf dem Gebiet der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (IuK). Durch den
Zusammenschluss wurden Synergieeffekte erwartet, die

Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen ermögli-
chen.

Dieser Staatsvertrag war für den Beitritt anderer Länder
offen.

Zur Zukunftssicherung der IT-Unterstützung der Steuer-
verwaltungen in den Ländern sollte im Rahmen einer
wirtschaftlichen Ausgestaltung die Zusammenarbeit mit
dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Freien
Hansestadt Bremen auf dem IT-Sektor verstärkt werden.
Die vier Länder hatten dazu ihre Kooperation im Bereich
der IT-Unterstützung der Steuerverwaltung intensiviert.

Das Land Schleswig-Holstein, die Freie und Hansestadt
Hamburg und die Freie Hansestadt Bremen hatten ihren
Beitritt zum EOSS-Verbund (Evolutionär Orientierte
Steuer Software) als Zwischenschritt zu einem bundes-
weiten, einheitlichen Besteuerungsverfahren beschlos-
sen und nutzen mit Mecklenburg-Vorpommern die zur
Durchführung erforderliche IT-Unterstützung auf der
Basis von in Mecklenburg-Vorpommern bereits vorhan-
denen Ressourcen in einem gemeinsamen Data Center
Steuern (DCS) bei Dataport. 

Die Länder waren sich einig, dass das Land Mecklen-
burg-Vorpommern und die Freie Hansestadt Bremen
Dataport als Träger beitreten.

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurde Data-
port IT-Dienstleisterin nur für den Bereich der IT-Unter-
stützung der Steuerverwaltungen. Die Zusammenarbeit
mit Mecklenburg-Vorpommern soll in einer auf Dauer
angelegten angemessenen Verteilung der Kompetenzen
mit qualifizierten Dauerarbeitsplätzen in Mecklenburg-
Vorpommern in einem Data Center Steuern unter
Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und
Männern ihren Ausdruck finden.

Die Freie Hansestadt Bremen kooperierte bereits in eini-
gen Bereichen des IT-Sektors mit Dataport und hat die
Kooperation mittelfristig weiter ausgebaut. Sie hat ent-
sprechende IT-Ressourcen eingebracht. Die Zusammen-
arbeit mit der Freien Hansestadt Bremen soll in einer auf
Dauer angelegten angemessenen Verteilung der Kompe-
tenzen mit qualifizierten Dauerarbeitsplätzen in Bremen
unter Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen
und Männern ihren Ausdruck finden.

Für die Freie Hansestadt Bremen ist Dataport zentrale
Dienstleisterin auf dem Gebiet der IT.“

An die bestehende Präambel werden folgende Sätze
angefügt:

„Eine leistungsfähige Informationstechnik ist die Vor-
aussetzung für eine moderne Verwaltung. Sie stellt einen
erheblichen Kostenfaktor dar, der langfristig nur im Rah-
men von übergreifender Zusammenarbeit zu beherr-
schen sein wird. Vor diesem Hintergrund wollen die
Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Bremen und Niedersachsen mit ihren Ver-

Staatsvertrag
zur Änderung des Staatsvertrages

zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen

und dem Land Niedersachsen über den Beitritt des Landes Niedersachsen
zur rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts „Dataport“
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waltungen die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Informationstechnik für die öffentlichen Verwaltungen
intensivieren.
Zur Zukunftssicherung der IT-Unterstützung der Steuer-
verwaltungen werden die fünf Länder ihre Kooperation
in diesem Bereich im Rahmen einer wirtschaftlichen
Ausgestaltung verstärken. Das Land Niedersachsen wird
das Konsens 1 Verfahren einführen. Es wird die hierfür
erforderlichen Rechner nicht selbst betreiben, sondern
den Betrieb seiner steuerlichen Verfahren durch das
unter der Regie des Dienstleisters Dataport stehende
Data Center Steuern (DCS) durchführen lassen. Die Län-
der sind sich einig, dass sich das Land Niedersachsen für
die Aufgaben des DCS und zur Nutzung des an mehreren
Standorten betriebenen Druckzentrums als Träger an
Dataport beteiligt, verbunden mit der Option, der
Anstalt weitere Aufgaben zu übertragen.
Dieser Staatsvertrag ist für den Beitritt anderer Länder
offen.
Für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts in den Trägerländern wird die
Option geschaffen, künftig Träger von Dataport zu wer-
den und die Zusammenarbeit mit Dataport auszubauen.“

2. § 1 (Errichtung, Rechtsform, Name, Sitz, Dienstsiegel)
wird wie folgt geändert:

2.1 § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Errichtung“

das Wort  „Beitritt“ eingefügt.
b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 bis 5 angefügt:

„Das Land Niedersachsen tritt der Anstalt des öffent-
lichen Rechts Dataport zum 1. Januar 2010 bei. Die
Trägerländer können mit Zustimmung des Verwal-
tungsrats ihre Trägerschaft an Dataport einschließlich
ihrer Beteiligung am Stammkapital teilweise durch
öffentlich-rechtlichen Vertrag an Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts in
ihrem Hoheitsgebiet als weitere Träger übertragen. In
dem öffentlich-rechtlichen Vertrag sind insbesondere
die Höhe des Wertausgleichs, der Zeitpunkt des Über-
gangs der Trägerschaft und die Höhe des zu übertra-
genden Anteils am Stammkapital zu regeln.“

2.2 § 1 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Anstalt unterhält in Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Bremen und Niedersachsen Niederlassun-
gen.“

3. § 2 (Stammkapital, Vermögensübergang, Haftung,
Anstaltslast) wird wie folgt geändert:

3.1 § 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Dataport wird zum 1. Januar 2010 mit einem Stamm-
kapital von 43,5 Mio. Euro ausgestattet. Das Land Schles-
wig-Holstein hat seinen Anteil am Stammkapital durch
Sacheinlage des Vermögens der DZ-SH, die Freie und
Hansestadt Hamburg ihren Anteil durch Sacheinlage des
Vermögens, soweit es den Aufgabenbereichen des LIT-
HH mit Ausnahme des mit dem Hamburgischen Tele-
kommunikationsnetz (TK-Netz) verbundenen Anlage-
vermögens und der SfB-IuK zuzuordnen ist, eingebracht.
Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Anteil am Stamm-
kapital im Wert von 3 Mio. Euro durch Sacheinlage des
Vermögens des Data Center Steuern der IT-Stelle beim
Finanzamt Rostock zum 1. Januar 2006 geleistet. Die
Freie Hansestadt Bremen hat ihren Anteil am Stammka-
pital im Wert von 3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2008
geleistet. Das Land Niedersachsen leistet seinen Anteil

am Stammkapital im Wert von 7,5 Mio. Euro durch Ein-
lage des Druckzentrums Lüneburg und gegebenenfalls
einer Bareinlage oder einer weiteren Sacheinlage. Träger
der Anstalt sind die fünf Länder und gegebenenfalls wei-
tere Träger nach § 1 Absatz 1 Satz 4 gemeinsam. Schles-
wig-Holstein und die Freie und Hansestadt Hamburg
halten je 34,48 %, Niedersachsen 17,24 %, Mecklenburg-
Vorpommern und die Freie Hansestadt Bremen je 6,90 %
der Anteile am Stammkapital. Die Höhe des Anteils eines
Trägerlandes verringert sich, soweit es Anteile nach § 1
Absatz 1 Satz 4 überträgt.“

3.2 § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Das Vermögen der DZ-SH ist in dem bei Wirksam-
werden dieser Anstaltserrichtung vorhandenen Umfang
mit allen Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens
sowie den Arbeitsverhältnissen unter Aufhebung ohne
Abwicklung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf
Dataport übergegangen.“

3.3 § 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Das Vermögen der Freien und Hansestadt Hamburg,
soweit es als Sondervermögen des Landesbetriebes LIT-
HH ausgewiesen ist, ist in dem bei Wirksamwerden der
Anstaltserrichtung vorhandenen Umfang, mit Aus-
nahme des mit dem TK-Netz verbundenen Anlage-
vermögens, mit allen Gegenständen des Aktiv- und
Passivvermögens sowie den Arbeitsverhältnissen unter
Aufhebung ohne Abwicklung im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf Dataport übergegangen. Die der SfB-
IuK zuzuordnenden Sachgesamtheiten und Forderun-
gen sind mit den Arbeitsverhältnissen auf Dataport über-
gegangen. Die Anstalt ist in alle Rechte, Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten der Freien und Hansestadt
Hamburg eingetreten, soweit sie den früheren Aufgaben-
bereichen der SfB-IuK zuzuordnen waren (Gesamt-
rechtsnachfolge). Die Freie und Hansestadt Hamburg
hat die Einzelheiten gegenüber dem Land Schleswig-
Holstein festgestellt.“

3.4 § 2 Absatz 3 a erhält folgende Fassung: 
„(3a) Das Vermögen des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern, soweit es die dem Data Center Steuern der IT-
Stelle beim Finanzamt Rostock zuzuordnenden Sachge-
samtheiten und Forderungen betrifft, ist mit den Arbeits-
verhältnissen auf Dataport übergegangen. Die Anstalt ist
in alle Rechte, Verpflichtungen und Verantwortlichkei-
ten des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetreten,
soweit sie den früheren Aufgabenbereichen des Data
Center Steuern der IT-Stelle beim Finanzamt Rostock
zuzuordnen waren (Gesamtrechtsnachfolge).“

3.5 Nach § 2 Absatz 3 b wird folgender Absatz 3 c angefügt:
„(3c) Das Vermögen des Landes Niedersachsen, soweit es
die dem Druckzentrum Lüneburg zuzuordnenden Sach-
gesamtheiten und Forderungen betrifft, geht bis spätes-
tens 31. Dezember 2012 mit den Arbeitsverhältnissen auf
Dataport über. Die Anstalt tritt in alle Rechte, Verpflich-
tungen und Verantwortlichkeiten des Landes Nieder-
sachsen ein, soweit sie den früheren Aufgabenbereichen
des Druckzentrums Lüneburg zuzuordnen sind
(Gesamtrechtsnachfolge).“

3.6 § 2 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
„(4) Stichtag für den Vermögens- und Eigentumsüber-
gang war der 1. Januar 2004. Der Gründung der Anstalt
wurden die Bilanz der DZ-SH zum 31. Dezember 2003
und die Bilanz des LIT-HH zum 31.  Dezember 2003, mit
Ausnahme des mit dem TK-Netz verbundenen Anlage-
vermögens, als Schlussbilanzen sowie der Überleitungs-
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plan der SfB-IuK zugrunde gelegt. Stichtag für den
Vermögens- und Eigentumsübergang aus Mecklenburg-
Vorpommern und der Freien Hansestadt Bremen zur
Erhöhung des Stammkapitals war der 1. Januar 2006. Die
Stammeinlage des Landes Niedersachsen ist fällig am
31. Dezember 2012.“

3.7 § 2 Absatz 5 Satz 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„Im Innenverhältnis haften die Trägerländer zu je einem
Fünftel für die Verbindlichkeiten des Data Center
Steuern (DCS) einschließlich der für das DCS erbrachten
Druckleistungen; für die übrigen Verbindlichkeiten des
an mehreren Standorten betriebenen Druckzentrums
haften die Träger ausgenommen Mecklenburg-Vorpom-
mern im Verhältnis ihrer Anteile. Für die verbleibenden
Verbindlichkeiten von Dataport haften im Innenverhält-
nis das Land Schleswig-Holstein, die Freie und Hanse-
stadt Hamburg und die Freie Hansestadt Bremen sowie
die weiteren Träger (§ 1 Absatz 1 Satz 4) im Verhältnis
ihrer Anteile.“

4. § 3 (Aufgaben, Beteiligung) wird wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„Dataport unterstützt die öffentlichen Verwaltungen
in dem Land Schleswig-Holstein, einschließlich der
Kommunalverwaltungen, der Freien und Hansestadt
Hamburg und der Freien Hansestadt Bremen sowie
weiterer Träger (§ 1 Absatz 1 Satz 4) durch Informa-
tions- und Kommunikationstechniken. Sie fungiert
insbesondere als zentrale IT-Dienstleisterin des Lan-
des Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt
Hamburg und der Freien Hansestadt Bremen. Sofern
diese Kernaufgaben nicht beeinträchtigt werden, kann
Dataport vergleichbare Aufgaben wahrnehmen. Für
die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Nieder-
sachsen ist Dataport durch das Data Center Steuern im
Bereich der IT-Unterstützung der Steuerverwaltung
tätig.“ 

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

„Dataport unterstützt seine Träger im Bereich Druck
durch das an mehreren Standorten betriebene Druck-
zentrum, für Mecklenburg-Vorpommern gilt dies nur
für den Bereich Data Center Steuern.“ 

5. § 5 (Verwaltungsrat) wird wie folgt geändert:

Das Wort „Trägerländern“ wird durch das Wort „Trägern“
ersetzt. 

6. § 6 (Aufgaben des Verwaltungsrates) wird wie folgt
geändert:

§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Folgende Nummer 4 wird eingefügt:

„4. die Zustimmung zur Übertragung von Antei-
len der Trägerländer an weitere Träger (§ 1
Absatz 1 Satz 4),“. 

bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 10 werden Num-
mern 5 bis 11.

cc) In der bisherigen Nummer 9 wird das Komma
durch das Wort „und“

und in der bisherigen Nummer 10 das Wort „sowie“
durch einen Punkt ersetzt.

dd) Die bisherige Nummer 11 wird gestrichen.

b) Satz 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„Diese Beschlüsse des Verwaltungsrats, soweit Belange
des DCS einschließlich der für das DCS zu erbringen-
den Druckleistungen des Druckzentrums betroffen
sind, bedürfen der Zustimmung aller Trägerländer.
Soweit die übrigen Belange des Druckzentrums betrof-
fen sind, bedürfen diese Beschlüsse der Zustimmung
der Trägerländer mit Ausnahme des Landes Mecklen-
burg-Vorpommerns.“

c) Folgender Satz 4 wird angefügt: 

„Im Übrigen bedürfen die Beschlüsse der Zustim-
mung der Trägerländer Schleswig-Holstein, Freie und
Hansestadt Hamburg und der Freie Hansestadt Bre-
men sowie der weiteren Träger nach § 1 Absatz 1 Satz 4,
soweit diese einen Anteil am Stammkapital von min-
destens 3 Mio. Euro halten.“

7. § 8 (Beschäftigte der Anstalt) wird wie folgt geändert:

§ 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

In Satz 3 wird der Verweis „§ 6 Absatz 1 Nr. 4“ ersetzt
durch den Verweis „§ 6 Absatz 1 Nr. 5“.

8. § 10 (Rechtsaufsicht) erhält folgende Fassung:

„Die Rechtsaufsicht über die Anstalt obliegt den Träger-
ländern gemeinsam. Aufsichtsbehörde ist das für ressort-
übergreifende IT-Angelegenheiten zuständige Minis-
terium des Landes Schleswig-Holstein. Es führt die
Aufsicht im Einvernehmen mit den für behördenüber-
greifende IT-Angelegenheiten zuständigen Behörden der
Freien und Hansestadt Hamburg und der Freien Hanse-
stadt Bremen. Soweit das Data Center Steuern ein-
schließlich der für das DCS erbrachten Druckleistungen
des Druckzentrums betroffen ist, führt es die Aufsicht
auch im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des
Landes Mecklenburg-Vorpommern und dem Finanz-
ministerium des Landes Niedersachsen. In den übrigen
Angelegenheiten des Druckzentrums führt es die Auf-
sicht auch im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium des Landes Niedersachsen.“

9. § 12 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) erhält folgende
Fassung:

§ 12 Absatz 4 wird gestrichen.

10. § 15 (Datenschutz, Sicherheitsüberprüfungen) wird wie
folgt geändert:

10.1 § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 und 2 werden die Worte „die Anstalt“ durch das
Wort „Dataport“ ersetzt.

10.2 § 15 Absatz 2a wird wie folgt geändert:

In Satz 1 und 2 werden die Worte „die Anstalt“ durch das
Wort „Dataport“ ersetzt. 

10.3 § 15 Absatz 2b wird wie folgt geändert:

In Satz 1 und 2 werden die Worte „die Anstalt“ durch
„Dataport“ ersetzt.

10.4 Nach § 15 Absatz 2b wird folgender Absatz 2 c angefügt:

„(2c) Verarbeitet Dataport oder eine ihrer Niederlassun-
gen personenbezogene Daten für öffentliche Stellen des
Landes Niedersachsen, gelten dafür das Landesdaten-
schutzgesetz Niedersachsen (NDSG) und die sonstigen
für öffentliche Stellen in Niedersachsen geltenden Vor-
schriften über den Datenschutz. Die oder der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz Niedersachsen überwacht
die Einhaltung dieser Vorschriften, berät Dataport und
ihre Niederlassungen insoweit in Fragen des Daten-
schutzes und nimmt insoweit das Anhörungsrecht
gegenüber der oder dem Datenschutzbeauftragten der
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Anstalt wahr. Beanstandungen nach § 23 NDSG richtet
die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz Nie-
dersachsen an das Finanzministerium Niedersachsen.“

10.5 § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Das Wort „sowie“ vor dem Verweis „§ 20 BremDSG“

wird durch ein Komma ersetzt.
b) Nach dem Verweis „§ 20 BremDSG“ wird der Verweis

„sowie § 88 NBG“ eingefügt.
10.6 § 15 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „sowie“ wird durch ein Komma ersetzt.
b) Nach dem Wort „Bremen“ werden die Worte „sowie

die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
des Landes Niedersachsen“ eingefügt.

11. § 16 (Abgaben, Gebühren, Steuern) wird wie folgt geän-
dert:
Der Verweis „nach § 2 Absatz 2 bis 3 b“ wird ersetzt durch
den Verweis „nach § 2 Absatz 2 bis 3 c“.

12. § 17 (Überleitung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer) wird wie folgt geändert:

12.1 § 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages sind die
Arbeits- und Berufsausbildungsverhältnisse der bei der
DZ-SH, dem LIT-HH sowie der SfB-IuK tätigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der zu ihrer
Berufsausbildung Beschäftigten mit allen Rechten und
Pflichten auf Dataport übergegangen. Dataport hat
sämtliche Arbeitgeberrechte und -pflichten aus den über-
gehenden Arbeits- und Berufsausbildungsverhältnissen
übernommen.“

12.2 § 17 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
In Satz 2 werden die Worte „Die Anstalt“ ersetzt durch
das Wort „Dataport“.

12.3 § 17 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Der Übergang der Arbeits- und Berufsausbildungs-
verhältnisse nach Absatz 1 war den hiervon betroffenen
Beschäftigten unverzüglich nach dem Inkrafttreten die-
ses Staatsvertrages in schriftlicher Form mitzuteilen. In
den Mitteilungen war ein Hinweis auf die Absätze 2 und
4 aufzunehmen.“

13. § 17 a (Überleitung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus dem Data Center Steuern der IT-Stelle der
Steuerverwaltung Mecklenburg Vorpommern) erhält fol-
gende Fassung:

13.1 § 17 a Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Zum 31. Dezember 2005 wurde aus dem Personal IT-
Stelle der Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommern
eine neue Organisationseinheit mit der Bezeichnung
Data Center Steuern der IT-Stelle der Steuerverwaltung
Mecklenburg- Vorpommern gebildet. Mit dem Beitritt
Mecklenburg-Vorpommerns gingen die Arbeitsverhält-
nisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der
Organisationseinheit gemäß Absatz 1 Satz 1, mit allen
Rechten und Pflichten auf Dataport über. Dataport hat
sämtliche Arbeitgeberrechte und -pflichten aus den über-
gehenden Arbeitsverhältnissen übernommen.“

13.2 § 17 a Absatz 2 wird wie folgt geändert:
In Satz 3 werden die Worte „Die Anstalt“ ersetzt durch
das Wort „Dataport“.

13.3 § 17 a Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Der Übergang der Arbeitsverhältnisse war den hier-
von betroffenen Beschäftigten unverzüglich nach dem

Beitritt des Landes Mecklenburg-Vorpommern in
schriftlicher Form mitzuteilen. In den Mitteilungen war
ein Hinweis auf die Absätze 2 und 4 aufzunehmen.“

14. § 17 b (Überleitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer der Freien Hansestadt Bremen) wird wie folgt
geändert:

§ 17 b Absatz 2 wird wie folgt geändert: In Satz 2 werden
die Worte „Die Anstalt“ ersetzt durch das Wort „Data-
port“.

15. Nach § 17 b wird folgender § 17 c angefügt:

„§ 17 c (Überleitung von Beschäftigten des Landes Nie-
dersachsen)

(1) Wird das Druckzentrum Lüneburg gem. § 2 Absatz 3 c
übertragen, geht es mit allen Rechten und Pflichten auf
Dataport über. Dataport übernimmt dann sämtliche
Arbeitgeberrechte und -pflichten aus den übergehenden
Arbeitsverhältnissen. 

(2) Betriebsbedingte Kündigungen der übergeleiteten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Dataport
im Zusammenhang mit der Überleitung der Arbeitsver-
hältnisse sind unzulässig. Dataport stellt sicher, dass die
erworbenen Rechte der übergeleiteten Beschäftigten in
rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialer Natur in Folge
der Übernahme bis zum Inkrafttreten neuer Regelungen
nicht eingeschränkt werden (Ausschluss von Schlechter-
stellungen).

(3) Ein Widerspruchsrecht der von Absatz 1 erfassten
Beschäftigten gegen den Übergang ihrer Arbeitsverhält-
nisse ist ausgeschlossen.

(4) Für die von Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden
die Dienst- und Beschäftigungszeiten einschließlich
anerkannter Anrechnungszeiten bei dem Land Nieder-
sachsen so angerechnet, als wenn sie bei Dataport ge-
leistet worden wären.

(5) Der Übergang der Arbeitsverhältnisse ist den hiervon
betroffenen Beschäftigten unverzüglich nach der Ent-
scheidung, dass die Organisationsteile, bei denen sie
beschäftigt sind, auf Dataport übergehen werden, in
schriftlicher Form mitzuteilen. In die Mitteilungen ist
ein Hinweis auf die Absätze 2 und 4 aufzunehmen.“

16. § 18 (Zusatzversorgung der übergeleiteten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer) wird wie folgt geändert:

16.1 In Absatz 1 werden die Worte „die Anstalt“ ersetzt durch
das Wort „Dataport“. 

16.2 In Absatz 2 werden die Worte „der Anstalt“ ersetzt durch
das Wort „Dataport“.

17. § 18 a (Zusatzversorgung der übergeleiteten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Data Center
Steuern der IT-Stelle der Steuerverwaltung Mecklenburg
Vorpommern) wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden die Worte „die Anstalt“ und in den Sätze
2 und 3 die Worte „Die Anstalt“ ersetzt durch das Wort
„Dataport“.

18. § 18 b (Zusatzversorgung der übergeleiteten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der Freien Hansestadt
Bremen) wird wie folgt geändert:

18.1 § 18 b Absatz 1 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden die Worte „die Anstalt“ und in den Sät-
zen 2 und 3 die Worte „Die Anstalt“ ersetzt durch das
Wort „Dataport“.



Dienstag, den 14. September 2010526 HmbGVBl. Nr. 31

18.2 § 18 b Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Die Worte „der Anstalt“ werden ersetzt durch das Wort
„Dataports“.

19. Nach § 18 b wird folgender § 18 c angefügt:

„§ 18 c (Zusatzversorgung der übergeleiteten Beschäftig-
ten des Landes Niedersachsen) 

(1) Zur Sicherung der Ansprüche auf eine zusätzliche
Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse
nach § 17 c auf Dataport übergegangen sind, stellt Data-
port sicher, dass die von der Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder für eine Beteiligungsvereinbarung
geforderten tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen werden oder erhalten bleiben. Dataport
hat die Möglichkeit, die Zusatzversorgung der Beschäf-
tigten zu wirtschaftlicheren Bedingungen im selben
Umfang auf andere Art und Weise sicher zu stellen. Data-
port hält das Land Niedersachsen für aus diesem Grunde
mögliche Abstands- bzw. Schadenersatzforderungen für
die Herauslösung der Beschäftigten aus der VBL frei.

(2) Soweit die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung nicht durch die Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder erfolgt, gilt für das Verhältnis
Dataports und des Landes Niedersachsen § 18 Absatz 3
entsprechend.“

20. § 19 (Überleitung der Beamtinnen und Beamten) erhält
folgende Fassung:

20.1 § 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die beim Inkrafttreten dieses Staatsvertrages bei der
DZ-SH, dem LIT-HH sowie der SfB-IuK beschäftigten
Beamtinnen und Beamten sowie die Versorgungsempfän-
gerinnen und Versorgungsempfänger der DZ-SH sind
gemäß Kapitel II Abschnitt III des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes (BRRG) in den Dienst von Dataport überge-
treten. Dabei wurde von § 23 Absatz 3 Nr. 3 und Absatz 4
sowie § 130 BRRG aus Anlass der Fusion kein Gebrauch
gemacht.“

20.2 § 19 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Den übergetretenen Beamtinnen und Beamten nach
Absatz 1 wurde unverzüglich nach Inkrafttreten dieses
Staatsvertrages die Fortsetzung des Beamtenverhältnis-
ses bei Dataport gemäß § 129 BRRG mitgeteilt. Den über-
getretenen Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern der DZ-SH wurde umgehend nach
Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die Fortsetzung des
Ruhestandsbeamtenverhältnisses mit der Anstalt schrift-
lich mitgeteilt.“

20.3 § 19 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Die Worte „die Anstalt“ werden ersetzt durch das Wort
„Dataport“.

20.4 § 19 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden die Worte „der Anstalt“ durch das Wort
„Dataport“ ersetzt und der Verweis „§ 107 b Beamtenver-
sorgungsgesetz“ durch den Verweis „§ 107 b Beamtenver-
sorgungsgesetz – Überleitungsfassung für Schleswig-
Holstein oder nach den diese Vorschriften ersetzenden
Bestimmungen“.

21. § 19 a (Überleitung der Beamtinnen und Beamten aus
dem Data Center Steuern der IT-Stelle der Steuerver-
waltung Mecklenburg-Vorpommern) erhält folgende
Fassung:

21.1 § 19 a Absatz 1 Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„(1) Die zum Zeitpunkt des Beitritts Mecklenburg-Vor-
pommerns beim Data Center Steuern der IT-Stelle der
Steuerverwaltung Mecklenburg Vorpommern beschäftig-
ten Beamtinnen und Beamten sind gemäß Kapitel II
Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG)
in den Dienst von Dataport übergetreten. Dabei wurde
von § 23 Absatz 3 Nr. 3 und Absatz 4 BRRG sowie
§ 130 BRRG aus Anlass der Fusion kein Gebrauch
gemacht.“

21.2 § 19 a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Den übergetretenen Beamtinnen und Beamten nach
Absatz 1 wurde unverzüglich nach dem Beitritt die Fort-
setzung des Beamtenverhältnisses bei Dataport gemäß
§ 129 BRRG mitgeteilt.“

21.3 § 19 a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
Die Worte „der Anstalt“ werden durch das Wort „Data-
port“ ersetzt und der Verweis „§ 107 b Beamtenversor-
gungsgesetz“ durch den Verweis „§ 107 b Beamtenversor-
gungsgesetz – Überleitungsfassung für Schleswig-Hol-
stein oder nach den diese Vorschriften ersetzenden
Bestimmungen“.

22. § 19 b (Überleitung von Beamtinnen und Beamten der
Freien Hansestadt Bremen) erhält folgende Fassung:

22.1 § 19 b Absatz 1 Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„(1) Die Beamtinnen und Beamten der Freien Hanse-
stadt Bremen, die am 31. Dezember 2006 in den im Ver-
fahren nach § 2 Absatz 3 b zu bestimmenden Organisati-
onseinheiten beschäftigt waren, sind gemäß Kapitel II
Abschnitt III des Beamtenrechtsrahmengesetzes in den
Dienst von Dataport übergetreten. Dabei wurde von § 23
Absatz 3 Nr. 3 und Absatz 4 BRRG sowie § 130 BRRG
kein Gebrauch gemacht.“

22.2 § 19 b Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Den übergetretenen Beamtinnen und Beamten nach
Absatz 1 wurde unverzüglich die Fortsetzung des Beam-
tenverhältnisses bei Dataport gemäß § 129 BRRG mitge-
teilt.“

22.3 § 19 b Absatz 3 wird wie folgt geändert:
Die Worte „der Anstalt“ werden durch das Wort „Data-
port“ ersetzt und der Verweis „§ 107 b Beamtenversor-
gungsgesetz“ durch den Verweis „§ 107 b Beamtenversor-
gungsgesetz – Überleitungsfassung für Schleswig-Hol-
stein oder nach den diese Vorschriften ersetzenden
Bestimmungen“.

23. Nach § 19 b wird folgender § 19 c angefügt:
„§ 19 c (Überleitung von Beamtinnen und Beamten des
Landes Niedersachsen)
(1) Die zum Zeitpunkt des Übergangs des Druckzen-
trums Lüneburg auf Dataport beim Druckzentrum
Lüneburg beschäftigten Beamtinnen und Beamten tre-
ten nach den Vorschriften des 3. Abschnitts des Beamten-
statusgesetzes in den Dienst von Dataport über.
(2) Die Aufteilung der Versorgungslasten zwischen dem
Land Niedersachsen und Dataport für die Beamtinnen
und Beamten, die in den Dienst Dataports übergetreten
oder versetzt sind, richtet sich nach § 107 b Beamtenver-
sorgungsgesetz – Überleitungsfassung für Schleswig-
Holstein oder nach den diese Vorschriften ersetzenden
Bestimmungen.“

24. § 20 (Laufzeit, Kündigung) erhält folgende Fassung:
„(1) Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann von den Trägerländern frühestens
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zum 31. Dezember 2015 gekündigt werden. Kündigun-
gen sind jeweils zum Ablauf des fünften Jahres mit zwei-
jähriger Frist möglich. Die Kündigung bedarf der
Schriftform. Kündigt ein Land, kann jedes andere inner-
halb von drei Monaten nach Zugang der Kündigung
erklären, dass es sich dieser anschließt; zwischen den
übrigen Ländern bleibt der Staatsvertrag in Kraft. Im
Falle der Kündigung durch mindestens vier Länder tritt
der Staatsvertrag nach Ablauf der Kündigungsfrist außer
Kraft und Dataport ist als Anstalt aufgelöst.
(2) Nach einer Kündigung schließen die Länder eine
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Auseinan-
dersetzung, insbesondere über die Verteilung des Aktiv-
vermögens und die Übernahme der bestehenden Ver-
bindlichkeiten. Die zu treffenden Regelungen sind auf
Grundlage der im Staatsvertrag enthaltenen vermögens-
rechtlichen Regelungen sowie der sonstigen Vereinba-
rungen der Träger zu vereinbaren.
(3) Für den Fall, dass eine Vereinbarung über die Ausein-
andersetzung nicht innerhalb eines Jahres geschlossen
wird, entscheidet ein Schiedsgericht über die Auseinan-
dersetzung. Das Schiedsgericht kann auch eine einst-
weilige Regelung treffen.
(4) Einigen sich die Länder nicht über die Zusammen-
setzung des Schiedsgerichts, ernennen die Präsidenten
der Oberverwaltungsgerichte der Länder gemeinsam ein
aus fünf Mitgliedern bestehendes Schiedsgericht. Die
Schiedsrichter müssen die Befähigung zum Richteramt
besitzen.“ 

25. Folgender § 21 wird eingefügt:
„§ 21 (Option des Landes Niedersachsen zur Erteilung
weiterer Aufträge an Dataport)
(1) Das Land Niedersachsen kann Dataport durch Ver-
trag mit der Wahrnehmung weiterer Leistungen beauf-
tragen. Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Vertreter
der Trägerländer im Verwaltungsrat.
(2) Der Vertrag nach Absatz 1 kann bestimmen, dass der
bisherigen Aufgabenerledigung dienende Organisations-
einheiten auf Dataport übergeleitet werden. In diesem
Fall tritt Dataport in alle Rechte, Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten des Landes Niedersachsen ein,
soweit diese der übergeleiteten Organisationseinheit
zuzuordnen sind. Das Nähere bestimmt der Vertrag.
(3) Sollen im Falle der Überleitung von Organisations-

einheiten Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte

von Dataport übernommen werden, trifft das Land Nie-
dersachsen nach Herstellung des Einvernehmens mit
Dataport die erforderlichen Regelungen durch Gesetz.
Die Bestimmungen der §§ 17c, 18c und 19c finden ent-
sprechende Anwendung.

(4) Der Vertrag nach Absatz 1 bestimmt, soweit erforder-
lich, ergänzend zu § 2 Absatz 5 für die mit dem Vertrag
übernommenen Leistungen den Haftungsausgleich im
Innenverhältnis der Träger.

(5) Werden durch Beschlüsse des Verwaltungsrats gemäß
§ 6 Absatz 1 Satz 1 die mit dem Vertrag nach Absatz 1
übernommenen Leistungen betroffen, findet § 6 Absatz 1
Satz 2 entsprechende Anwendung.

(6) Die Aufsichtsbehörde führt die Rechtsaufsicht nach
§ 10 in Bezug auf die mit dem Vertrag nach Absatz 1 über-
nommenen Leistungen auch im Einvernehmen mit dem
für die Rechtsaufsicht zuständigen Ministerium des
Landes Niedersachsen.“

26. § 22 (Veröffentlichungen)

Der bisherige § 21 wird § 22 und erhält folgende Fassung:

„§ 22 (Veröffentlichungen)

Die Satzung und ihre Änderungen werden im Amtsblatt
für Schleswig-Holstein, in der Beilage Amtlicher Anzei-
ger des Amtsblattes für Mecklenburg-Vorpommern und
dem Amtlichen Anzeiger (Teil II des Hamburgischen
Gesetz- und Verordnungsblattes), dem Gesetzblatt der
Freien Hansestadt Bremen sowie dem Niedersächsischen
Ministerialblatt veröffentlicht.“

27. § 22 (Übergangsvorschriften)

Der bisherige § 22 entfällt. 

28. § 22 a (Übergangsvorschriften für den Beitritt Mecklen-
burg-Vorpommerns)

Der bisherige § 22 a entfällt. 

29. § 22 b (Übergangsvorschriften für den Beitritt der Freien
Hansestadt Bremen)

Der bisherige § 22 b entfällt. 

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag tritt mit Hinterlegung der letzten Ratifi-
kationsurkunde, frühestens am 1. Januar 2010, in Kraft. Die
Ratifikationsurkunden sind in der Staatskanzlei des Landes
Schleswig-Holstein zu hinterlegen.

Für das Land Schleswig-Holstein

Kiel, den 23. April 2010

gez. Peter Harry Carstensen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Mainz, den 30. Oktober 2009

gez. Ole von Beust

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Mainz, den 30. Oktober 2009

gez. Erwin Sellering

Für die Freie Hansestadt Bremen

Bremen, den 3. November 2009

gez. Jens Böhrnsen

Für das Land Niedersachsen

Hannover, den 30. April 2010

gez. Christian Wulff
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Berichtigung
In § 1 Nummer 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe jj der Sech-

zehnten Verordnung zur Änderung der Kapazitätsverordnung
vom 14. Juli 2010 (HmbGVBl. S. 491) muss es in der Laufen-
den Nummer 1.32.1 statt „Gynasium“ richtig „Sonderschu-
len“ heißen. 

Hamburg, den 24. August 2010.

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung


